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Mitglieder-Info Nr. 13/2006 
 
Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung 
hier: Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 06.12.2005  

- Az.: 1 BVR 347/98 - 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Ausgabe 1/06 des Rechtsdienstes der Lebenshilfe wird über den o. a. Be-
schluss des Bundesverfassungsgerichtes berichtet. 
 
Dem Beschluss lag der Antrag eines an Muskeldystrophie leidenden Klägers auf 
Übernahme von Behandlungskosten zugrunde, der die Übernahme von Therapie-
kosten beantragte, dessen Erfolg der angewandten Methoden wissenschaftlich noch 
nicht nachgewiesen war. 
 
Das Sozialgericht Lüneburg hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, die Be-
handlungsmethode entspreche nicht dem allgemeinen Stand der medizinischen Er-
kenntnisse und seine Wirksamkeit sei noch nicht gesichert. 
Das LSG Niedersachsen hat die erstinstanzliche Entscheidung aufgehoben. 
Das BSG hatte mit Urteil vom 16.09.1997 (Az.: 1 AK 28/95) die erstinstanzliche Ent-
scheidung wieder hergestellt und einen Anspruch des Klägers verneint. 
 
 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, Berlin - Der Senator für 
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales 
und Familie, Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und 
Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut - Landeswohlfahrtsverband Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesamt für Soziales und Familie Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, 
Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales 
Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 
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Das Bundesverfassungsgericht gab der Verfassungsbeschwerde jetzt statt und ver-
wies das Verfahren an das BSG zurück, da das Urteil des BSG auf eine Auslegung 
der leistungsrechtlichen Vorschriften (SGB V) beruhe, die mit dem Artikel 2 Abs. 
1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip wie mit Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 GG 
nicht vereinbar sei. 
 
Den vollen Wortlaut des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes können Sie 
auf der Internetseite des höchsten deutschen Gerichtes herunterladen. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 


